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IV.

von dcr Einrichtung, die in dem
jähre 1760

wiocr die

Bettelcy
in der Stadt und Vogtey Jfcrten

gemacht worden.

Durch ^ie löbliche mitarbeitende Gesellschaft
zu Jferten eingesendet.





K «Kz5 ^M, ^A? ^'H H
^ ^

Nachricht

Von der Einrichmng, die in dem jähre

176Q in der Stadt und Vogtey Jferten,

wider die Bettelei) gemacht worden.

N irgendwo sollte die anzahl der armen

v leute geringer seyn, als bey uns:

^ks? Und wenn je deren entsteh«, so hat

die weißheit der hohen Regierung des landes durch

verschiedene Verordnungen dergestalt für ihre

Unterhaltung Vorsehung gethan, daß die Bettele?

kaum dem nsmen nach bekannt feyn sollte.

Nichts destoweniger gewahret man selten an

einem orte so viele bettler, als bey uns. D«

vielfaltigen Verordnungen, die in anfehung

derselben seit bald einem jahrhunderte gemacht wor.

den, erweifen auch, daß diefe Unordnung nicht

nur alt, fondern auch fchwer zu heben ist.

Die Stadt Jferten ins befonders ist von den

bettlern vielleicht mehr als keine andre bennruhl«

get gewefen; es fey, daß entweders die allmofe»

dafelbst in reicherem maasse, oder mit weniger«

«nterfcheid ausgetheilt werden; oder daß d,e um«
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liegenden einwohner mehr neigung zu dieser l>
benöart hatten, als anderswo im lande. Gewiß
ist, daß man oft über die anzahl der bettler
erstaunen mußte.

Die policey, durch das ansehn des Hrn.
Amtmannes unterstüzt, hat schon verschiedene mittel
versucht, dieser beschwerde abzuhelfen.

Im jähr !7Z5 ließ der damahlige Hr. Amt-
'mann einen befehl an die 60 gemeinden diefes

amtes ausgehn, den armen beyzustehn; zu diesem
ende steuergelder aufzunehmen; ihnen das herum-
streichen zu verbieten, und provofen zu bestelle«/
um das herumstreichende qesinde auf umkösten der

gemeinden wieder in ihre Heimath zu führen:
Alles in befolgung verschiedener Hochoberkeitltcher
Verordnungen, die in diefem befehlfchreiben
angeführt stnd.

Eine fo wW ausgedachte vorfehung hatte aber

einen fchlechten erfolg. Man fah stch nicht lange
nachher mit einer eben fo grossen anzahl von Heitlern

belästigt. Die gemeinden, ihnen felbst
überlassen leisteten den armen wenig beystcmd: diefe

Hingegen überschritten die schranken die man
ihrem elende entgegen gesezt hatte. Nebst diesem

hinderte die schwierigkeit stch dieser unglüthaftigen
zu bemächtigen, und dieselben in ihr Heimath M
Mzuführen, wie nicht weniger der mangel einer

oberaufstcht, den erwünfchten erfolg dieser vera»-
staltung.

Die beschwerde, stch beständig durch eine mengt
bettler überlästigt zu schn, veranlaßte endlich im

jähre
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jähre i 7 4«. daß man einen versuch machte:
Ob man nicht durch eine sammlung freyer bey-
steuren in der stadt zu gunsten der armen auf dem
lande, und durch die austheilung derselben durch
die Herren Pfarrherren, Castlanen, und das Ehegericht

und durch beybehaltung der in dem vorge-
dachten befehlschreiben genommenen maßregeln,
dem übel fieuren könnte.

Diese beysieuer ward den mangelbarsten
und mit den meisten armen bcladenen

gemeinden zu zweyen malen des jahrs ausgetheilt.
Sie kam der allgemeinen entfchuldigung der bettler
zuvor; daß ste genöthiget seyen, heystand von
aussen zu suchen, weil ste in ihrem dorse keinen
fanden. Sie zog im ansang auch eine gute
Wirkung nach stch. Allein, da diese gelder unter
allzu viele gemeinden, und auf eine allzu grosse
anzahl köpfe, und meistens leute von übler auffüh-
rung mußte vertheilt werden; fo waren sie auch
bald erfchöpft; und die gleichen gründe, die den
verfall der ordnung vom jähre 7 Z 4 verursacht
hatten, machten auch den erfolg von diefer
Veranstaltung unwirksam.

Die stadt fah sich alfo durch die menge der
bettler auf das neue belästigt. Der stadtrath fand
«ch im jähre 1755 dadurch veranlasset, dem
«ainatigen Hr. Amtmanne die Vorstellung zu thun,W die Verordnung, die bettler auf Unkosten
ihrer gemeinden wieder nach Haus zu stnden, aufoas frifche belebt, und erlaubt werden möchte,
Aestlben vorher ein paar stunden lang in gefau-
oenfchast zn sezen. Man verspürte aber auch hie¬

von
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von nicht die geringste frucht. Diefe lente fezten

eben fo ruhig, als zuvor, ihre lebensart fort.

Im jähre 1756. vermeinte man ein gutes

mittel erdacht zu haben, wenn alle würklich
dürftigen leute aus dem amte durch ein
Unterscheidungszeichen auf dem ermel kennbar gemacht, und

denselben erlaubt würde, auf bestimmte tage und

stunden in der woche das allmofen in der stadt zu

suchen.

Dieses mittel, welches an andern orten von

gutem erfolge gewefen feyu foll, schien einige
Vorzüge zu haben; eS war aber dennoch von fchwie-

rigkeiten nicht frey. Dem fey aber wie es wolle:
Da U. Gn. Hrn., denen hierüber ehrervietyige
Vorstellungen gemacht wurden, keinen entfcheid vo»

sich gaben; so fchloß man daraus, dieser vorfchlag
sey Hochdenselben mißfällig, und man ließ ihn

fahren.

Der fchlechte erfolg diefer verschiedenen versuche

gab einer neuen schwierigkeit den urfprung. Die

Armen, die es nunmehr gewohnt waren stch über

alle verbotte hincmszufezen, wurden nur desto u»-

verfchämter. Die anzahl der bettler vermehrte

sich, und die Bettele? ward in der that zu einer

begangenschaft. Sie rechneten bereits aus, was

das betteln abwerfen könne. Junge und alte/
arme und vermögliche, kranke und gefunde / a»-

wohner und fremde ergaben sich derfelben unge-

scheut. Das übel nahm von tag zu tag zu, u»v

war mit allen den böfen folgen und kennzeiche»

der muthwilligen bettele«, begleitet; als mit der

faule»'
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fauîenzerey, der neigung zum fressen und fauffen,
der unabhänglichkeit, dem stolze und der ausge-
lassenheit; die bürgerfchaft zu Jfcrten war zweymal

in der Woche durch eine menge diefes gelindes

beunruhigt und geplagt, und die umliegende
landfchaft hatte unterdessen ill gewissen jahrszeiten
an arbeitern mangel. Die fchulen blieben öde;
so daß diefes alles in die lange nichts anders als
den verfall des landbaus nach sich ziehen, und
dem Staate Unterthanen von der fchlechtesten art
verschaffen mußte.

Jn dieser aussicht befand sich die fache im jährr 7 5 9. Der auf das höchste angestiegene
mißbrauch fezte den stadtrath in die Nothwendigkeit,
von neuem über eine fo wichtige fache nachzudenken.

Nachdem man etwas naher untelfucht, aus
welchen Ursachen die bisdahin genommenen
masregeln fehlgefchlagcn, um stch hinkünftig darnach zu
richten, und nachdem man sich bey dem Hrn. Amt-
mann,derdtefeunordnung fehr zu herzen genommen,
hierüber berathen hatte ; fchloß der stadtrath end-
'ich den 26. jenner 17 6c>. dem hienach stehenden
Substriptionsplane den lauf zu geben aus
welchem man sich einen abgekürzten begrif vou dem
vvrgefezten endzweke machen kan.

Subscriptions, plan.

Nachdem mit bedauren gewahret worden
" daß eine menge Bettler von allerley alter, un.
« geacht aller zu steuer dieser Unordnung vorgekehr-"tei, anstalten, dicse gegend anfüllen; und manI „ mit
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„ mit noch grösser« bedauren sehen muß / daß das

übel von tag zu tag zunimmt ; so hat der Stadt-

„ rath, in beherzigung der von daher zu befürch-

„ tenden Übeln folgen, mit aller der in einer so

„ wichtigen sache erforderlichen ausmerksamkeit be-

„ fchlossen / mit der genehmhaltung ihres hoch-

„ oberkeitlichen Herrn Aintmanns/ einen ausfchuß

„ nach feiner auswahl zu verordnen / um durch

„ denfelben Unterschriften zu freywilligeu und jähr-

„ lichen beysteuren zu fammeln; damit denen wirk-

lichen armen der umliegenden gegend handrei-

„ chung gethan / und die stadt von der ungestu-

migkeit diefer menge bettler befreyt werden kön-

"
ne. Diefem ausfchuß ist auch zugleich aufgetrcl-

gen worden / die mittel ausfündig zu machen /
wie die arme und zerstreute jugend / ohne uu-

^terfchied/ ob ste burger / einwohner oder fremde

„ feyen / befchäftigt und unterwiesen werden könn-

,', te; um/wo möglich/ unter göttlichem gedeyen/

„ das übel in seiner Wurzel abzuschneiden. So

„ bald diese beyschüsse bekannt seyn werden, und

„ man verhoffen kann daß sie zu erlangung des

„ vorgesezten heilsamen endzwekes zureichen, so

„ follen diefelben der freyen verfugung der vey-

„ Messenden antheilhaber unterworffen feyn. Die-

„ fe follen fodenn in einer allgemeinen verfamm-

„ lung den gebrauch dieser gelder bestimmen; und

„ dieselben der Verwaltung eines ausschusses von

„ zwölf unterfchriebenen Mitgliedern / famt denett

„ beydenHcrren Pfarrherren diefer stadt/und zweyen

„ Mitgliedern des Raths übergeben werden. Die-

femnach verpflichten stch die unterfchriebenen,

„ glle jähre, so lang es in ihrem belieben stehe«

„ wird,
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« Wird, die am ende ihrer Unterschrift vermeldte«summvon dem bevorstehenden nwnat may an,« bis auf martini zu bezahlen: Und dadurch eine
» freywillige Armenpflegung zu errichten, welche
« nach der obengcdachten absicht, der Verordnung«und dem gutsinden der unterschriebenen unter.
« worsen seyn soll.

GOtt beglüke diese Unternehmung zc.

Nachdem dieser plan unserm 8. l'. ruhmwürdig,sten Hrn. Amtmann, Hrn. Vcktor von (Singing/^errn zu Moiry/ vorgelegt wvrden, gab die.ser nicht nur seinen ganzlichen beyfall dazu; son-,dern er ermunterte auch dle patriotischen anstistermescsi Vorschlages denselben zu bewerkstellign, undbezeugte das größte verlangen den gründ einerUnternehmung, die so glükliche folgen haben könn«le / wahrend der zeit feiner amtsverwaltung gelegtzu fehen. Diefer plan ward durch oberamtlichenbefehl von derkanzel kund gemacht, und mit dahineingerichteten predigten begleitet : den folgenden tagmachte man den anfang, die beyfchüsse von HausZu haus einzusammeln. Der betrag derfelben er-weO fowohl die in diefer stadt herrfchcnde mild-lyatlgkeit/ als die grösse des mißbrauches,welchem man abzuhelfen hoffte.
Der Stadtrath, der von dem betrage benach-

n-n !^ fügte feinen eigenen beyfchuß de.n n bindern zulaqen bey ; Er nennte zwey Raths-
b nw^ stadt wegen, der Direktionvcywohnen sollten und überließ die übrigm ver-«Wallungen der allgemeinen Versammlung derI 2 untcr-
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unterschriebenen nach inhalt des Subscriptions-

planes.

Diese Versammlung ward auf den iz. merz fest-

qefezt. Die eröfnung derfelben gefchah durch ein

vortrefliches und eifervolles gebet/ und eine auf die

umstände eingerichtete anrede. Man schritt zur

wähl der Vorsteher / und ersuchte dieselben eincn

aufsaz der einrichtung zu machen, die dieser

gutthätigen Unternehmung zur Vorschrift dienen

follte.

Jn diefem gestchtspunkte verfertigte diese neue

Direktion oder Allmolenkammer einen entwuN

der grundregeln ihrer stifftung, in absteht auf den

gegenständ fowohl als den umfang ihrer bestim-

mung. Man sezte den rang der Direktoren, ihre

pflichten, ihren gemalt, die zeit der allgemeine»

verfammlungen, auf den donnerstag einer jeden

Woche und die weife die Direktion wieder zn

ergänzen, fest. Man ernennte auch die Vorsteher

diefer Direktion, den Präsidenten, den Sekelmeister/

den Sekretär und den Weibel; denen allen nicht d<e

geringste beföldung zukommen foll; ausser einer

sehr geringen für den Weibel.

Diefer entwurf bestimmte ferner die rechte, die

den unterfchriebenen überhaupt zukommen folle»,

nemlich stch alle jähre einmal im brachmonate z»

versammeln, um die verledigten stellen der Direktion

wieder zu ergänzen, und die rechnung abzunehmen.

Nicht weniger sollte bey diesen Versammlungen

vorgelegt werden ein verzeichniß der

armen, denen man entweder beystand geleistet, over
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«rbeit verschaff hat; eine berechnung der empfan-
genen rohen Waaren / der Verarbeitung / und der
absezung derselben:c. Ein jeder untcrfchriebner
sollte auch befügt seyn, den Versammlungen der
Direktion beyzuwohnen, ohne jedoch feine mei-
nung zugeben.

Hierauf wurden der Direktion allgemeine regeln
vvrgefchrieben, wie den wirklichen armen des

amtes, die der stadt am meisten zurbefchwerde
gereichen beystand geleistet, arbeit verfchaft, und
anweifung gegeben werden sollte : Man empsihlt
jum voraus und vorzüglich i) die arbeit des
ftldbaues. 2) Den armen nur dennzumal arbeit zu
verschaffen, wenn man ihrer zur feldarbeit nicht
nöthig hat, oder ste fönst keine befchäftigung
stnden können, z) Diejenigen die das allmofen
geniessen anzuhalten, den gottesdienst fleißig zu
besuchen und ihre kinder in die schulen zu senden.
4) Fleißige Vorsorge zu tragen daß die bettler,
denen hochoberk. Ordnungen gemäs, wieder nach
Hause geführt werden : 5) Alle jähre richtige
Verzeichnisse der ausgelegten allmofen zu verfertigen,
damit diefelben nach dem wirklichen bedürftnisse
einer jeden Haushaltung eingerichtet werden können:
Endlich und 6) werdcn einige regeln festgefezt,
ansehend den zu verarbeitenden stoff, die zeit und
weife der bezahlung dcr beyfchüsse, und die ein-
ladniig der benachbarten herrfchaftsherren,
gemeinden und der besondern bemittelten Personen
auf den dörfern, denen ein beystand geleistet wird,
um durch gcucigteu bcyfchuß zu beglüktem erfolg
dieser Heilfamen Unternehmung das ihrige um fo

I Z viel
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viel mehr beyzutragen als dieselbe zu besonder,«
nuzen der landleute gereichet.

Die Direktion bestimmte hierauf 15 dörfer der
Nachbarschaft und des amtes, aus denen die meisten
bettler der stadt zuzulaufen pflegten : man fertigte

ihnen befehle zu, richtige Verzeichnisse ihrer
armen einzugeben. Diefe Verzeichnisse feilten in der
öffentlichen verfammlung der gemeinden unter
äugen der Hrn. Pfarrherren gemacht, und von
denselben unterschrieben werden: ste sollten den na-
men, das alter, geschlecht, die leibsbeschaffen-
heit, das vermögen, die gemüthsgaben, und die
auswege und mittel anzeigen, wie denselben
aufzuhelfen ware: und endlich follten ste die einkünf-
te der gemeinden, und des armenguts derfelbe»
eröfnen.

Man gewahrte bey der unterfuchung diefer
Verzeichnisse alfobald, daß diefelben nicht gleichhaltig/
und unrichtig waren und daß es gut feyn dörfte/
sie von neuem zu unterfuchen. Zn diefem ende

ersuchte man die Hrn. Pfarrherren einen nach
dem andern, samt zweenen vorgesezten der
gemeinde, den Versammlungen der Direktion
beyzuwohnen, um die nöthigen erlauterungen zu
ertheilen. Diese Unterredungen hatten einen grossen

nuzen; nicht nur in ansehung des hauptzwekes/
der Verbesserung dieser Verzeichnisse die mit
aller aufmerksamkeit untersucht wurden; fonder»
sie veranlaßten auch einen befondern briefwechse'
und eine Verbindung zwifchen der Direktion /

und
den Hrn. Pfarrherren und vorgefezten der gemeinden

aufdem lande. Man machte sich auch diese»

anlast
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anlast zu nuze, die beyschüsse der Herrschafts - Herren

und der bemittelten landleute zu bewirken,
die auch auf dieses hin alsobald reichlich erfolgten;

uud die Herren Pfarrherren begünstigten
diefelben ungemein durch ihre erinnerungeu, durch
ihren eifer und durch ihr beyfpiel.

Nach diefer Vorarbeit schritt man zu der bestini
muttg der allmosen selbst, die nach dem bedürftnisse
eines jeden armen anf eiu jähr gerechnet wurden.
Bey diefer eintheilung ward in acht genommen:
i) diefelben nach ganzen Haushaltungen einzurichten,

und diefe mit allen nöthigen umständen zu
beschreiben. 2) Bestimmte man diefe allmofen
meistens in brodt auf eine Woche, weniges in
geld und getreide (^). z) Theilte man die
allmofen in sommer-und winter-steuren ein, und
verstärkte die leztern wegen der harten jahrszeit.
4) Man machte keine betrachtung desjenigen, fo
zur Wohnung, kleidung und wärme dienet. Diefe
artikel, samt den unvermutheten zufälleu, wurden

den gemeinden überlassen, um aus ihren ein-
künften dafür zu sorgen, s) Die alten und un-
vermöglichen armen, wie nicht weniger die an
kiudern zahlreichen haushaltnngen wurdcn vorzüglich

in betrachtnng gezogen. 6) Endlich fuchte
man zwcene gleich gefährliche gegenfäze auszuweichen

; uemlich: die dürftigen ohne genügsamen
be fand zu lassen, oder denselben allzureichlich
beyzustehn.

I 4 Nach

(') Zu onfauq des j.chrcö ,761 ward aus verschiedenen
bttrachtimacn die eiitrjchtimg des brodt« in getreid verwan»

delt.
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Nachdem man hierauf die bilanz über die cassa
und die allmofen gezogen, befand die Direktion
sich im stände, die Mildthätigkeit auf eine grössere
anzahl von gemeinden auszudehnen. Man befchloß
alfo, 14 frifche gemeinden einzuladen, daß ße
sich diefe hülfe zu nuze machten.

Von diefen gemeinden bedankten sich achte,weil sie sich im stände befänden, ihren dürftigenfelbst beyzustehn, und verfprachen, diefelben vondem bettel-geläufe abzuhalten; sie bathen aber
um rath und arbeit für ihre armen. Die fechsandern gemeinden nahmen das anbieten der
Direktion mit dank an.

Nachdem die allmofen auf diefe weife bestimmtwaren, verfertigte man ein eigenes verzeichnißfur jedes dorf, und beschrieb alle Haushaltungen,denen man beystand leistete, mit allen umständen.Diefes verzeichniß ward dreyfach ausgefertiget;eines ward in ein befonders buch eingefchrieben;das zweyte dem Hr. Pfarrherrn des orts
zugesandt und das dritte follte in den Händen des
Direktoren verbleiben, dem die aussicht über diestsdorf empfohlen ist: von dessen Pflicht wiralfvbald das mehrere melden werden.

So bald alfo für die armen in den benachbarten
dorfschaften vorfehnng gethan war, zogen die

armen einwohner diestr stadt, die nur vvn der
täglichen arbeit leben, die aufmerkfamkeit derDirektion auf stch. Man berufte bey zo derfelben.

Nach-

dtlt, welches mm an dem ersten t,gc eines «den,n°„>ttes«uSamchtet wird.
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Nachdem von mann zu mann die benöthigten

Nachrichten eingezogen worden, wurden einigen

derselben kleine beysteuren ausgerichtet; verschiedenen

wurde versprochen die schulqelder für ihre

linder zu bezahlen; für andre bemühte man sich,

ihnen hülfe von dem orte ihres burgerrechtes zu

vcrfchaffen. Sie wurden auch alle verwarnet sich

des bettlens zu enthalten; im fall sie krank oder

bedürftig würden, sich bey einem der Direktoren

anzumelden; und damit, in erwartnnq einer wo«

chentlichen verfammlung, niemand inzwischen noth

leide, vergünstigte man den Direktoren, unter der

genehmhaltung des Präsidenten, in erheischenden

fällen kleine Handreichungen zu thun.

Weil aber alle Vorsorge der Direktion unnüz

seyn würde, wenn die gemeinden ihrer scits nicht

alles mögliche beytrügen; so erachtete man zwo

fachen nöthig: Erstlich/ die 21 gemeinden,
denen man beystand leistete, in 8 bezirke einzutheilen,

und einen jeden derselben, der besondern

aufsieht eines Direktor« zu unterwerfen, der in

seinem bezirke für die bewerkstelligung der genom-

menen Maaßregeln wachen follte. Zwexrens,
an jede gemeind umständliche verhaltungsvorfchrif-

ten auszufertigen, und dadurch dieselbe,? m den

stand zu sezen, allem getreulich nachzukommen,

was ihnen obliegen sollte.

Jn diesen verhaltungsschriften werden ihnen

regeln vorgeschrieben: 1) Zu Verordnung einiger

vorgesczten, die an jedem orte die befehle der All-

wvsendirektion in erfüllung brächten. 2) Die
Weife betreffend, wie die beysteuren und arbeiten

I 5 könn-
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könnten ihren armen ausgetheilt werden. Z) Auf

was fur eine weife vorfehung gethan werden könne,

daß die armen nicht von bettlens wegen von

Haufe gehn und die fremden Settler abgehalten

werden. 4) Wie auf die sitten derer, die diefe»

beystand geniessen, und insbesonders auf die

Unterweisung der jugend, achtung gegeben werde»

solle; und wie man dieselben beschäftigen müsse.

5) Welche Maaßregeln könnten genommen
werden, das erdrich der armen anzubauen, und wie

denen die gar keines besizen, etwas weniges von

der dorffchaft zugetheilt werden könnte, damit sie

Hülfenfrüchte darauf anpflanzen. 6) Auf was

weife, und zu welcher zeit jeden jahrs die

gemeinden neue Verzeichnisse ihrer armen, fanu

einem Verzeichnisse der freywilligen und mildthätige»
beysteuren einfenden sollten, und daß zugleich der

beyfchuß der Direktion als eine freywillige bey-

steur, ohne einiges recht oder folge daraus z»

ziehu, angesehen werden müsse. 7) Dem.miß¬

brauche in anfehuug derer die in der erndte ahre»

auflesen, innhalt zu thun, und die Hieruber er-

gangnen hochoberkeitlichen Verordnungen zu

handhaben. Und endlich und überhaupt über alle

besondern mittel, den glüklichen erfolg der

genommenen Maaßregeln der Direktion zu versichern/

und die Verbindung derfelben mit den gemeinde»

zu befestigen.

Der gute erfolg diefer siiftung hängt aber Haupt'

sächlich von den kräftigen Maaßregeln ab, die >»

der siadt genommen werden müssen, die bettler Z»

behäudigen, und in ihre Heimath zurük zu führen-

Alan
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Man bestellte also einen oberaufseher über die

Wachter, und zweene aufseher, die in befoldungder Direktion stehen, und beständig in der stadt und
den Vorstädten herumgehen sollen, einer vor-und der
andre nachmittag.

Diese ausseher, die zweene Wächter bey den tyo-
ren der stadt, samt dcn bettelvogten, wie auchdie harschierer, wenn sie sich in der stadt besin-
den, wurden befelchnet, alle diejenigen anzupa-ken, die der betteley nachgehn, und dieselben zudem oberaufseher, oder in seiner abwesenheit zudem ersten Direktor« zu führen.

Ist der Bettler ein fremder, so soll er zu dcm
withalvogt zurürgewiesen werden, welcher nachden hochoberkeitlichen Verordnungen verfahren,und den bettlcr durch denjenigen, der ihn herge-fuhrt hat, zur stadt aus foll begleiten lassen

Ist er aus hiesigem mute, oder aus einer der
anstossendm landvogteyen, die man benachrichten
Wird, fo wird er in einer stube im fpithal
eingeschlossen, und daselbst bis dcn folgenden tag an
Wasser und brodt gehalten, wenn nicht feine un-
Verschämtheit oder andre umstände ein anders
verfahren erfordern. Wird er aus dem spithale
entlassen, so giebt der oberaufseher einem der
aufseher, oder einem harschierer befehl, denfelben,
wenn er aus dem amte ist, feiner gemeinde wieder

zuzuführen; ist er aber aus einem andern
amte, fo wird er der ersten gemeinde desselben
Zugeführt, mit einem Zettel, des inhalts, daßdie gemeinde, in welche er angehörig ist, für die
M'ukfuhrung desselben von jeder stunde i bazm

bezah-
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bezahle: und damit man der sache versichert sey,
soll der begleiter einen beglaubungsschein von
demjenigen zurükbringen, dem er denselben überliefert

haben wird. Kömmt aber der gleiche bettler
das zweytemal wieder, so wird sein Herr Amtsmann

dessen benachrichtiget, damit er ihn zur
strafe ziehen könne.

Ist aber der bettler aus einem entferntern amte;
so wird er das erstemal aus der stadt geführt,
mit befehl, bettlens halber nicht das zweytemal
wieder zu kommen: kömmt er aber dennoch
wieder; fo wird auf gleiche weife verfahren, wie
in dem vorhergehenden artikel enthalten ist. Damit

man aber wissen könne, ob ste fchon einmal
diefes Handwerk hier getrieben haben, foll der
oberaufseher ein register halten, in welchem er
den namen, das dorf, und die zeit feiner behän-
digung anmerken foll. Die zween auffeher aber
sollen alle monate stch vor der Direktion cinsinden,
um ihre befoldung und die erinnerungen oder zu-
friedenheits - bezeugung ihrer Verrichtungen halber
zu empfangen; je nachdem sie ihrer Pflicht ein
genüge gethan haben, oder nicht.

Da man diefe verfchiedenen einrichtungen dem
tit. Herrn Amtmann eröfnete, bat man denfelben

zugleich für die gunst:

i. An die tit. Herren Amtleute von <osanen,
Romainmotier, tMlocn, Grandson und
Tscherliz zu fchreiben, und denfelben von denett
in diefem amte wider das bettle» genommenett
Maaßregeln Nachricht zu geben, und sie zugleich

anzu-
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anzusuchen, ihren amtsangehörigen solche zu er-vfnen, und dieselben zur antheilnemmung aneiner so nuzlichen Veranstaltung einzuladen. Nichtnur hat unser Hr. Amtmann diesem ehrerbietigenansuchen gunstig entsprochen ; sondern es stnd auchlehr vergnügliche antworten darüber eingelangt.

2. Den harschierer« und marechausseebedientenseines amtes anzubefehlen, die Bettler ab demlande, falls ste in der stadt angetroffen würden,auf begehren der Direktion wieder in ihr Heimath
zurukzuführen: welches der Hr. Amtmann ebenfalls

gestattete.

z. An alle gemeinden feines amtes neue befehl-zettel ergehn, und denfelben darinn kund macheniu lassen, daß die Direktion zu Verpflegung deroedurftlgten in den 21. gemeinden vorfehung ge«than habe: daß zufolg derfelben von dem 15. heu-monat an, allen armen in dem amte, fowohl inder stadt, als auf dem lande verbotten feynsolle, dem betteln nachzugehn; bey straffe bezeichnet,
eingestekt auf Unkosten ihrer gemeinden wieder

zurükgeführt, und im falle nochmaligen wi°
oerhandelns, abgestraft zu werden. In diefenbcfehlfchreiben ward den 21. gemeinden zugleichverbotten den armen allmofen zu reichen; und
vielmehr anbefohlen diefelben durch die vorgefezten
aufzeichnen, und zurükweifen zu lassen. Denen
übrigen gemeinden aber, die keine Handreichung
begehrten, ward eingefchärft, für die verforgungund unterweifung ihrer armen vorfehung zu thuu;nnt dem anbieten, denfelben arbeit zu verschaffen,

um ihnen dadurch allen vorwand zu beneh¬

men.
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men. Diese befeblfchreiben wurden auch nach die-

ser Vorschrift ausgefertigt. Und nachdem folches

alles alfo angeordnet ward, schrieb man eine

allgemeine Versammlung der unterfchriebenen auf den

26. brachmonats 1 7 6 o aus. Man ertheilte diefer

verfammlung Nachricht von den genommenen
Maaßregeln: die Direktoren und bedienten wurden

bestätigt; und die einrichtung gutgeheisseu.

Den 15. des Heumonates ward mit austheilung
der allmofen an mehr als 240. arme Haushaltungen

/ der anfang gemacht, und feither mit aller

möglichen richtigteit damit fortgefahren. Zu
diefem ende ward in dcr stadt ein beträchtlicher
kornböden errichtet/ und der besorgung zwccuer
Direktoren überlassen/ die ihren befondern bekcr
hatten: und ein unterschriebener/ der stch freywillig
dazu angebotten hatte / wohnte der austheilung
bey / uud führte das register.

Keine andre als mitleidige herzen stnd fähig
das vergnügen zu empfinden, welches eine durch

die Weisheit angeordnete Mildthätigkeit begleitet.

Wie nachdrüklich bestndt man stch erleichtert, wenn

man steht, daß die armen m ihren bedürfnissett

zuvorgekommen / die unbescheidenen aber in den

gebührenden fchranken gehalten, alle vor dem elend

gesichert, und durch wohlthaten eingeladen werden

/ die pflichten ihrer bestimmung zu erfüllen /
und ein sittsames, arbeitsames und christliches

leben zu führen. Wir können alfo den Zeitpunkt

der Wiederherstellung der ordnung in verschiedene»

theilen der politischen Haushaltung in dem mute

von dem is. deö Heumonats 176« anrechnen.
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Die einwohner der stadt wurden von einer menge

bettler ab dem lande, und einer grossen anzahl

überlästiqer faulenzer die sie oft auf den stldern
und in der erndte bestohlen, befreyt. Eine menge

durch die betteley entzogener arbeitcr wurden dem

darinnen benöthigten feldbau wieder zugeführt:
und die fchulen von kindern wieder besucht, denen

der weg dahin vorher unbekannt war. Viele die vorher

durch ihr beständiges herumfchweifen von den

öffentlichen Übungen des gottesdienstes abgehalten wo»
den, kehrten zu ihren pflichten und zum dienste

des Herrn zurük. Die störrifchen gemeindsge-

Nossen wurden ihren Herren Seelsorgern unterm«»
stg. Bey den einen schwang stch die Neigung zum

feldbau, und bey den andern die lust zu den

Hausgeschäften wieder empor. Dieses stnd die

vornehmsten Veränderungen, fo man von diefem

tage an auf eine fehr kenntliche weife gewahret
hat, und die seither zu gänzlicher Zufriedenheit
der stadt und des landes ihren fortgang gewonnen
haben.

Ungeacht es schwer zu glauben scheint, so stnd

doch seither zwey oder drey beyspiele der strengig-

keit, die zu rechter zeit gegeben worden, viele

standhaftigkeit in dem verfahren der Direktion,
deren eine pünktliche befolgung der vorgeschriebe-

nen Maaßregeln empfohlen worden, und endlich

eine ununterbrochene wachtfamkeit, zureichend

gewefen, die gute ordnung wieder herzustellen, und

î« befestigen. Man hat bemerket, daß bey

dergleichen unternehmuugen unumgänglich nöthig ist,

die kleinsten umstände einzutretteu. Kein ein¬

ziger
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ziger ist gleichgültig: alle haben ihre folgen; und

sobald man einmal nur von dem geringsten gegen«

stände abgewichen ist/ fo laust man gefahr/ den

vornehmsten endzwek zu verfehlen.

Diestr bey nahe unverhofte erfolg/ zog noch

andere vortheile nach stch. Viele perfvnen / die von

dcr Unmöglichkeit eines glüklichen ausganges

eingenommen gewefen, wollten im anfange nicht bey-

Wessen: fo bald ste aber die gute Wirkung diefer

einrichtung fachen / machten ste stch mit freudcn

von ihrem vorurtheile los / uud gaben wirkliche

proben ihrer gutthätigkeit.

Nachdem für den unterhalt der armen
Vorsehung gefchehen / war die Direktion bedacht, den«

selben auch arbeit zu verschaffen: und diefes ist

der zweyte gegenständ diestr anordnung. Da der

Verlag nicht gestattete sich weit auszudehnen, und

Wolle oder Baumwolle anzufchaffen, fo begnügte

man sich für diesmal, in der stadt einen vorrath

von Reiste oder gehecheltem Hanfe anzulegen,

aus welchem man durch die Veranstaltung und

uuter der aufstcht der Herren Pfarrherren vor-

räthe auf das lande zu versenden gedenkt. Ma»
begleitet dieselben mit einem unterrichte, betreffend

i) die Personen/ denen man arbeit
verschaffen will: nemlich denen armen znm voraus/

denen man einige Handreichung thut / nebst

andern / wie es der Herr Pfarrherr des orts und

die vorgefezten gut stnden. 2) Den preiß, der

stch nach der mehr oder mindern güte der arbeit

verhalten foll, die man in drey klaffen eintheilt;

die gute, die mittelmäßige und die fchlechte. 3/
Dle
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die zeit / die man dahin bestimmt, wenn die
armen weder auf dem felde noch bey andern leu»
ten arbeit stnden. 4) Die vorsichr/ den betrugder arbeiter in Übersendung der arbeit auszuweichen

?c.

Da die Unterweisung der armen jugend den
written artikel der bemühungen der Direktion
ausmacht ;fo hat ihr diefelbe auch eine, der Würdigkeit
«es gegenständes angemessene, aufmerkfamkeit
gewiedmet.

Vor allem aus werden in denen den gemeinden
iugcfchikten Vorschriften die Herren Pfarrherren
«»gejucht, der Direktion das verzeichniß der kinder
«zusenden, die nachlaßig stnd die schulen zu befu-Mn. Auf die hierüber eingelaufenen NachrichtenM man auch den einen ennneruugen gethan, den

«ndern aber etwas von dem allmofen zurükbehal-
ml. Man hat ganze Haushaltungen vor die
Direktion befchieden, um stch nach ihren fehlern zu
Kundigen, und ste auf den guten weg zurukzu-
weisen. Verschiedene male hat man höhere hand-
^ethung angeruffen, und diejenigen vater mit der
Mangenschaft bestraft, die in erfüllung diestr
»rossen Pflicht störrisch waren. Diese mittel ha-
habt""^ jederzeit einen erwünschten erfolg ge-

V, gehend die kinder der armen in der stadt, haue Direktion die bezahlung der lehrmeister über

^ genommen, und eiuem ihrer Mitglieder eine« ondere aufßcht dahin anbefohlen, daß er"«e monate einmal die schulen besuche, und von
K denk
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dem charakter, dem fleiß und dem Wachstum deö

linder in der geschiklichkcit, eine contrôle halte,

auch der Allmosendirektion davon Nachricht gebe.

Da man wahrnähme, daß der deutsche

Schulmeister hier in der stadt gehalten ist, nur

den Winter hindurch schule zu halten, welches den

lindern sehr nachtheilig ist, und dieselben ausgelassen

macht; so händigte die Direktion dem Hrn.

Pfarrherrn einen schriftlichen vortrag ein, um

mit beyhülfe des Herrn Amtmannes von U. G.

Herren die mittel zu erflehn, damit diefe

unterweifung das ganze jähr hindurch fortgefezt werden

möchte. Diefer schritt hatte auch alle er-

wünsche Wirkung, die man von der frömmigkeit

und eifer unferer milthätigen Landes-väter

erwarten konnte.

Es bestndet stch in dem gebiete der stadt ein

dörflin, dessen zahlreiche jugend keiner andern

unterweifung genoß, als daß diefelbe in äussere

fchulen versendet wurde, welches selten und mit

vieler beschwerde geschah. Dieses dörfleiu nn»

ist seit der neuen Veranstaltung mit einer

schulmeisterin verfehen worden; die stch aber, ohne

die hülfe und aufmunterung der Direktion, die

dem auffeher über die fchulen der stadt anbefohlen

hat, auf diefelbe ein wachtfames auge M

richten, zu keinem bestand hofnung machen könnte'

Haushaltungen von 6wäysen, von 14.
und 18. jähren, die um die stadt herum wohne«/

ohne vermögen, ohne burgerrechte, ohne
Unterweisung, die ihrem elende überlassen, die bettele')

als
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M ein Handwerk trieben, wurden aus diesem
traurigen zustande befreyt, in der stadt an die kost
gethan, gekleidet, befchäfligt und unterwiesen:
alles durch Veranstaltung dcr Direktion, die
in gunsten einer derselben einen beträchtlichen bey-
schuß von der Hohen Allmosen- Kammer, die zubesorgung der um der evangelischen Religion willen

geflüchteten Franzosen bestellt ist, erhaltenhat. Mit einem worte : man erspart weder müh
«och kösten die Unterweisung der jugend
aufzumuntern, und durch beybringung guter sstten
dem staate gute Unterthanen zu pflanzen.

Dieses stnd kürzlich die Maaßregeln, welche dieDirektion gut befunden hat. Sie fchmeichelt stch
ntcht, daß ste in dem ersten anfange die besten
gewählt habe. Auf einer fo ungebahnten strassekonnte ste nicht änderst, als wie im stnsteru
tappend zu werke gehen. Nichts destoweniger genießt
ste taglich das vergnügen die schmeichelhaftesten
Zeugnisse einer allgemeinen Zufriedenheit zu
empfangen.

Ein sicherer beweis dessen stnd die neuen
Unterschriften, die man bereits für das jähr 1761 zu-samengebracht hat. Der löbliche Magistrat
Zu Losanne in betrachtung der mühe und des
beystaudes, den verschiedene ihnen bodenzinsvflich-
tige leute in dieser gegend von der Direktion
geniessen, hat die anzahl der unterschriebenen aufeine großmüthige weise vermehrt. Der Stadtrathailhier hat zu bezeugunq seiner qenehmhaltung
seinen bcyschuß vergrössert. Verschiedene privat-
perionen haben cin gleiches gethan. Die Herren

K 2 Pfarr-
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Pfarrherren und Vorgefezten der dörfer / haben

bey der bestimmnng des allmostus / welches man

ihren dörfern für das jähr 17 61 verordnet hat,

ihren eifer für das aufnehmen diefer armenti-

ste verdoppelt. Was aber unfern wünschen nichts

übrig läßt, ist die hohe geuehmhaltung, mit
deren unfre gnädige Landesherren, auf eiue Hoch-

denselben, durch die großgünstige Verfügung

unsers Herrn Amtmanns, eingelegte bittschrift, diese

stiftung beehret haben.

Von einer fo großmüthigen, mit fo aufmunternden

und verbindlichen ausdrüken begleiteten,

und die gränzen der bittfchrtft übersteigenden gut-

that, durch anlehnunq einer ansehnlichen summ geldes

ohne zins, wird die Direktion ein kostbares

üngedenkett, mit der allerlebhaftesteu dcmkbegierde

begleitet, in ihrem herzen behalten. Diese gnade

wird ste aufmuntern, ihren eifer zu verdoppeln,

und diefelbe in den stand fezen, ihren beystand

auf eine grössere anzahl von armen auszudehnen.

Es bleibt nichts übrig, als der vornehmstem

vortheile zu gedenken, die man, nebst den fchon-

gedachten noch ferner von diefer Unternehmung

verhoffen kann.

Vor allem aus kann hiedurch die Mildthätigkeit

gegen die armen auf eine ungleich gemächlichere,

angenehmere, und meistens weniger kostbare weife

ausgeübt werden. Da man nunmehr versichert

ist, daß die austheilung auf die billigkeit und die

wirklichen bedurfnisse gegründet wird, so ist auch

nicht mehr zu besorqen, daß diefelben ferners zmn

unterhalt der faulenzerey und der ausgelasseuhen
die-
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diene». Indem man die bettler gewöhnt beyhause zu bleiben, und ihnen nur mittelmäßigeHandreichung thut, sezt man anbey dieienigendie eines reifen alters sind, in die Nothwendigkeit

sich wieder an die arbeit zu gewöhnen; diekinder aber, die fchulen zu besuchen, dafelbst«le anfangsgrunde der frömmigkeit zu empfangen,Md sich zu der feldarbeit gefchikt zu machen.Andrerseits aber zielet diese Veranstaltung, an-Natt daß andre armenkisten nur dahin gedienet,die anzahl der armen zu verewigen, vielmehrund offenbar dahin, ihre menge zu vermindern,indem die schändlichen quellen die ste
hervorgebracht haben zugestopft werden.

Endlich genießt die Direktion in dieferangenehmen aussteht noch das vergnügen, daß sie sichschmeicheln kann, durch ihre schwachen bemü.Hungen den absichten der verehrungswürdigen»konomlschen Gesellschaft in Bern beyzutretten.
Was kann in der that dem aufnemmen des

landbaues mehr in dem wege stehn, als die ent-krafruug, welche ins gemein die armuth und den
Müßiggang, als unzertrennliche gefellfchafter derbetteley begleitet? Indem man diese Unordnungen

aus einem lande verbannt, bahnet man
zugleich den weg, und bereitet das Volk die ftüchteder bemühungen, und der Nachforschungen

einzusammein womit sich die Mitglieder diefer
Gefellfchaft fo nüzlich befchäftigen.

K z Bericht
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Bericht
über mitfolgende Tabelle der einrichtung

der Bettel-policey :e.:c.

Die folgende Tabelle wird die vorstehenden
Nachrichten etwas deutlicher aufheitern: sie wird
zeigen / auf wa5 für grundfazen die bewerkstelligung

diefer Unternehmung stüksweife beruhet. Es würde

überflüßig, und in gewissem verstände

unbescheiden feyn, den wahren betrag fowohl der bey-

schüsse, als der bedürfmisse eines jeden ortes aus-

zufezen : wir geben alfo hier nur einen grundriß
einer ideal tabelle. Das umständliche verzeichniß

der bevölkernng der stadt Jferten, und der ein und

zwanzig dörfer, die an diefer Unternehmung theil
haben / ist wie folget:

Hauthaltimaki,

1 Jferten
2 Pomey
Z Cüarny
4Cronay
s Gossens

6Doneloye
yMezery
8 Bellmont
9 Grißiez
loValeyre
ti Ursins

594
57
42
5Z

9
52
2O

58

24
Z2
29

Ptts.

228«
251
196
229
IZ4

52
8Z

241
98

1Z8

ii8

Hausbolt. Pers.

12 Warens

iz Essertines
i4Pülly
15 Ogens
isSüchy
i7Treicovagnes
18 Bavoix
i9Chavornay
20 Champvent
21 Sücevaz

22 Montcherand

5«iuz
Z767>>

4557

i8l
2Z26l

1^
265^4
56Z15«
1905'

28'li5
zs 175

Tstalbetrag

Die



Seite 15 v.
Tabelle der Einrichtung dcr Bettel - Policey zu Jferten ?c.

Allmosen. Jährliche Haushaltungen. Zustand j
der

bevölkerung.
Namen Wintermonate. Sommermonate. Fürs ganze jähr. Summ der jährl. allmofen. steuer. steurende. j arme.

der

Oerter.
Getreid.

Mäß.
Geld,
bt. kr.

Getreid.
Miß.

Geld.
bz. kr.

Getreid.
Mäß.

Geld,
fl. ß. K

Getreid.
Mütt. Mäß,

Geld,
fl. ß. d

Gctreid.
Aûtt. Möß.

Geld,
fl. ß. d.

Haush. Haush. Köpfe. Haushal. Kopfe.

i. Jferten. io: 4 - 16. 196 z - 19. 7 2Z2. z - 6. 4. 1066. 6. 6. 259. 2«. 74. 594. 228c).

2. C — — — —' " — — — — — — — — —> »»»» —-

z. P. — — — -> -— — — — —— .—. —

4. A tt.

Zufällige aus¬

gaben.

Summ. Z414 Z29. i. 149. IZ9. - 286. 292. 5° 4«9. 4- IO8 I. - ZOO. 82IZ. Z. 6. 688^ 252. 79 s. 1666.
I

6756«
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Die Hrn. Vorsteher dieser Armendirektion werben

sich ein befonders vergnügen machen, alle
erläuterungen zu geben / die man von ihnen ver-
langen wird. Der genaue fleiß und fertigkeit,
wit welcher diese Herren die ausübung dieser
gutthätigen unternemmung beleben, ist allerdings
würdig andern gemeinen wesen zum beyspiele zu
Lienen.

Exempel von austheilung der

Allmosen.

Dorfwelchem getrcid ausgerichtet wird.

Verzeichniß der Armen von C. und des bey-
standes den man denselben/für das mit dem Heu¬

monat 1761. anfangende jahr/leistet.

1) Magdalena. Fridrichs Witwe
71. jähr alt, unvermöglich, ohne mittel.
Für den fommer 2. mässe c,u»rceron5 für

den winter 2. mässe monatlich.

Das übrige wird ihr aus dem armenfekel ent¬

richtet.

2) Susanna 61. jähr alt, gebrechlich: hat
«was weniges vermögen.

Im fommcr 1 mäß und 2. bz. Für den Winter

1 mäß und 2. bz.

K 4 z) Johann
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z) "Mann Peter, Daniels unehlicher

söhn: 7. Mr alt, dem aus dem armengur

Heystand geleistet wird, mit monatlich 19. bz.

Anmerk. Diese obgedachte heysteuer ist nicht

freywilliq: seines vaters brüder und fchwe-

stern stnd io. neue Luidors schuldig / die zum

unterhalt dieses Peters dienen sollen/ auf die

er also angewiesen wird.

4) Adam und sein weib, von gutem alter; der

mann mit einer gliedersucht behaftet; neun kinder

unter denen z. mädchen von 8/ 6/ und 4.

jähren / und ein söhn von 2. jähren ; die 5-

übrigen im stände zu arbeiten ; drey davon sind

in diensten; der vater, ein fchäfer, ist

bankeroute, die mutter arbeitsam : Sie besorgen

ihre kinder wohl.

Im sommer 2. masse monatl. Im winter 4.

masse monatlich.

5) Collin in die so. jähre alt, seine frau

bey 45 ; sieben kinder, von denen das älteste

24. jähr alt, trag und bey Hause ist; das 2te

2l. jähr alt, zu Losauen in diensten; das Ate

29. jähr alt, bey Hause, und ist noch nicht zur

communion zugelassen; das 4te 16. jähr alt,

auch bey Hause; das ste nahe bey 14; ^
6te bey 12, und das ?de ungefehr 6. jahr ai -

Sie haben akerZand zn 12. mässen aussaar-

welches in äker Helgen) getheilt ist und nncM

die nnqefehr 2. fuder Heu geben ; ste halten zw"

Melkkühe, eine junge kuh und ein paar sclMe-
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Die frau versteht sich wohl auf das wollenfpin-
nen; der mann aber ist liederlich, störrifch und
trag, aber vermöglich zur arbeit.

Sie follen ihr mädchen von 14. jähren auf
St. Johannitag dem Hrn. Direktor zufenden, die
dasselbe in die kost thun werdcn ; und man
vergönnt ihnen (mit beding, daß ste ihre kinder
fleißig zurfchule halten):
Im fommer 2. mäße. Im Winter 4. mäße.

Anmerk. Sie haben ihr mädchen, welches man
in die stadt an die kost gethan hatte, wieder
zurukberufen und verabsäumt ihre kinder zu
schule anzuhalten: Die Direktion hat ihnen
alfo allen beystand abgeschlagen.

Da diefelben stch aber für die fortfezung diefes
beystandes bey der Direktion angemeldet, und
versprochen haben, sich pflichtmäßig zu verhalten

; hat man ihnen zwar darinn willfahret
allein mit dieser Vorsicht, daß man ihnen selbige

nnr zu ende des monats ausrichtet, und nachdem

ste einen schein von ihrem Pfarrherrn
aufgewiesen haben, daß die tinder die schulen
besuchen.

6) Niklaus ungefehr 45. jähr alt, und
kränklicht ; seine stau gleichen alters, arbeitsam;
ein fohn vo» i s. jähren in diensten, führt stch

wohl auf; ein mädchen voniz. jähren, geht
in die fchule, und ein anders von 6. jähren,
sehr fleißig in der schule.

Im sommer 1. mäß monatl. Im Winter 2.
mäß monatl.

K 5 7) Ich.
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7) Job. Pauls seel, drex Rinder: waife»,

von denen der älteste nur 6. jähr alt ist ; stnd

bey ihrer grosmutter zu Vivis in der kost ; deren

man zi. thlr. kostgeld aus dem armensekel

bezahlt.

8) Jakob p. 86. jähr alt; seine frau 7^:

z. söhne zu Jferten in diensten als schäfer,

haben etwas weniges an erdrich/ welches aber mit

schulden beladen ist.

Im sommer 2. mäß. Im Winter 2. maß.

A) Gabriel 76. jähr alt, bey nahe.blind/
ein schneider / arbeitet noch etwas weniges; ohne

mittel.

Im sommer 1. m. und 4. bz. Im winter!.
m. und 4. bz.

5o) Magdalena Peters Witwe;
kränklicht; ein söhn in diensten ; hat nichts;
die gemeind verschafft ihr eine behausung; ste

kann wenig arbeiten / und macht beseme.

Im sommer 1. m. und 2. bz. monatl. Im Winter

i. m. und 2. bz.

21) Stefan 6z. jähr alt, mit einem bruche

behaftet ; hat 4. kinder, die stch in England
befinden ; hat etwas weniges erdrich mit schulden

beladen, so von seiner verstorbenen frau
herkömmt.

Im sommer - - Im winter i. mäß.

is) Peter
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52) veter Witwe: 4Z. Mr alt; eine
schneideritt; hat 5. kinder, davon eine tochter
zu Genf in diensten ist / die 2te 16. jähr alt
und kränklicht; ein söhn von iz. jähren'; ein
mädchen von 5- nnd ein knab von z. jähren;
hat z. morgen aker / und etwas wiesen ohne
Vieh, mit schulden beladen.

Im sommer Im winter 2. mäß.

5Z) Peter 46. jähr alt/ seine frau 41.
ist arbeitsam: seine frau hat etwas mittel zu
6. kindern, davon das älteste 12, das 2te io.
jähr alt ist, diefe «. stnd Hirten an äussern

orten ; das zte hat 9. jähr, das 4te?/ das ste
5, und das ste ungefähr z. jähre: ste haben 2.
morgen landcs und eine kuh: die kinder besuchen

die schule fleißig.

Im sommcr. « - Im winter z. mäß.

'4) Johann Peter 56. jähr alt; seine

frau ungefehr so. stnd Hirten im dorfe; haben

s. kinder, zwey in diensten und z. zu Haufe,
davon das älteste i?/ die andern 9 und 6. jähr
alt und fleißig in befuchung der fchulen sind;
haben einiges erdrich mit fchulden.

Im sommer. - - Im Winter 2. mäß monatl.

5 s) Daniel bey so. jähren alt, arbeitsam;
feine frau kränklicht, feit 4. jähren mit der glie-
dersuchtbehaftet, 4s. jähr alt; Hätz, töchtern,
die älteste von 2s. jähren bey Haufe, die 2te
von 20. jähren in diensten, die zte von i«.

jähren;
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jähren; sie haben 5 bis 6. morgen akerland i»
zelgen begriffen, und viele schulden.

Abgewiesen.

Wiederholung.
Sommer.

Getreid Geld,
maße

2.
1^

z Magdalena
2 Susanna
3 Johann Peter
4 Adam und sei¬

ne kinder
5 Collin
6 Ntklaus
7JohPauls

hinder!, z. kinder
8 Jakob
9 Gabriel

10 Magdalena
11 Steffcm
22 Peters wittwe

Peter
?4Johann Peter
15 Daniel

2.
2.
5.

2.

i.
I.

2.

4.
2.

Winter.
GetreidDelK

maße

2.

2.

i.
i.
2.
z.
2.

4.
2.

Monatlicher betrag M. 12; Hz. 8. M. 2 5; s.

Jahrlicher betrag M. 228. und fl. 24.

Der freye und mildthätige Veyschuß der
Herrschaft des orts war dieses jähr fl. 62. 6. ß.

Der beytrag der Hrn. Pfarrherren und der par'
tiktilaren V0N6Z2 mässen vermischtem getretde.

Der
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Der Armensekel des orts hat 272. fi. cinturine

deren Verwaltung man dem Hrn. Pfarrherm
">>d den vorgefezten des orts überlaßt, um da-
M dem No. i. und 7. beyzustehn / und für un-
verfehene falle / krankheiten tt. zu forgen.

Die vorgefezten der gemeinde wenn die Vcy-
ichüsse in der gcmeind erhoben werdcn / beziehen,
von einem monate zu dem andern/das nöthige ge->

treid von dem auffeher des magazins der Direk-
^on; und man liefert den armen niemals mehr
als für jeden monat auf einmal.

Das geld welches von dem Hrn. Pfarrherm
oder jemand aus der gemeinde vorgefchossen wird/
soll nach 6. monaten von dem Hrn. Caßirer, auf
einen schein des Hrn. Direktor« des bezirks wieder

gut gemacht werden.

Dorf, welchem Brodt ausgerichtet
wird.

Verzeichnis der Armen zn B-/ und der allmo-
leu die demselben gereicht werden, wie solche von
der Direktion für das jähr, fo mit dcm i sten

Heumonate 1761 anfängt/bestimmt worden.

') Johann Peter Abrahams söhn, 67. jähr
alt, gebrechlich, und Johanna fein weih/ 72.
jähr alt, ohne mittel, ausser einigen siüken a-

kerlandes; können noch ein wenig arbeiten.

Im fommer i«. tK. brodt wöchentlich. Im
Winter 14. W. wöchentlich.

2) Io.
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2) Johanna, eine Witwe von 6z. jähren al¬

ters ist an der rechten Hand lahm; halt sta)

auf gefallen hin bey ihrem tochtermanne ZU

Lofanen auf: ste hat diefes jähr auf eine bitt-

fchrift hin 2. thaier von Bern erhalten,

io. W. für das ganze jähr.

z) Daniel ein fchuster von 46. jähren alters/

ist bankeroute; ohne mittel, ausser etwas weniges

an erdrich, welches mit fchulden beladen ist:

fein weib 41. jähr alt, kann fpinnen und striken;

haben 6. kinder, davon eine tochter in diensten

und s. bey Haufe stnd nemlich e n knab von

i<?, ein mädchen von 14/ eines vvn iz, eines

von 5, und eines von 2. jähren.

Mit beding daß der vater ßch besser einfchratt-

ke, und feine kinder fleißig in die fchule fende,

im Winter i8. td. wöchentlich.

4) Jakob Carl ein fuhrmann, von 46.

jähren alters, fein weib gleichen alters, eine

gute arbeiten« : haben 6. kinder die fchafer stnd:

davon ist eines in diensten, und die übrigen bey

Haufe; ein knab von 19, einer von 18, einer

von 17, und zwey mädchen von 7 und 4. jav'

ren: die knaben stnd ungeacht ihres alters nocv

nicht aus der fchule erlassen: ste bestzen einiges

erdrich, welches aber mit fchulden beladen ist'

Mit beding daß die z. knaben stch tüchtig

machen das künftige jähr zum h. abcndmay'

zugelassen zu werden, im Winter i8. W.

5) Peter
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5) Peter ein alter gerichtsbedienter/ 78. jähr
alt, sein weib 8z; haben einiges land aber
mit schulden beschwert, smd gebrechlich, und
werden von ihren kmdern besorget.

Bey leben beyder

im sommer 6. iK. wochentl. im Winter 6. iL.
wochentl.

Nach dem tode des einen oder andern nichts.

5) eine witwe von 56. jähren alters, thut
was sie kann: sie hat z. tochtern ; davon die
älteste ausser dem Hause und verehlicht ist; die
2te von 22. jähren, ist krank wieder nach hau-
ft gekommen, die jüngste von 18. jähren, ist
gliedersüchtig : hat etwas weniges vermögen.

Jn betrachtung des kränklichen Zustandes :

Im sommer 6. iL. Im winter 6. W.

7) Peters witwe, 49. jähr alt, eine g«.
te arbeiten« : ihr mann ist bankeroute, und hat
sehr wenig vermögen: ein söhn ist in diensten

und eiue tochter von 9. jähren bey Hause.

- - - Im winter 6. w.

5) Heinrich 46. jähr alt, sein weib 51.
beyde arbeitsam; haben einiges erdrich mit
schulden beladen. Adam ihr söhn von 2z. jähren

alter ist lahm und kränklicht; ihre tochter
von 17. jähren kann arbeiten.

Wegen dem kränklichten zustande des sohns,
«nd mit beding daß cr ein Handwerk erlerne,

im winter z. W,
9) Io,
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9) Johann Abraham 35. jähr alt, seine

frau z?. sind arbeitsam aber arm; haben einiges

erdrich, von welchem sie des weibes mutter die

80. jähr alt ist erhalten müssen; haben keine

begangenfchaft, sind Hirten. Sie haben 4.
kinder; einen fohn von 14, und einen von 7;
ein mädchen von 6, und eines von 4. jähren.

Wegen dem unterhalt der mutter im Winter
'12. «. wochentl.

10) Olivier 49. jähr alt, vergeltstaget,

fein weib 46. jähr alt, beyde im stände ihren

unterhalt zu verdienen: der frau ist etwas

weniges vermöge» übrig geblieben / fo aber mit
fchulden beschwert ist: haben 6. kinder von

denen stch nur 4. bey Hause befinden; nemlich

ein knab von 14/ einer von n einer von 6/

und ein madchen von 12. jähren; sie hüten die

pferde.

Im Winter io. W.

5l) Samuel und feine frau von gutem al¬

ter, vergeltstaget, die frau hat etwas weniges

vermögen ; ste haben einen fohn von iz. jähren.

Damit der fohn fleißig die fchule besuche, im
Winter z. tb.

12) Peter Anthsnis witwe, 46. jähr alt,
arbeitsam ; hat z. kinder, das älteste in diensten,

die tochter arbeitet in den reden, und das zte ist

iz. jähr alt; hat etwas an erdrich und fchulden.

Ist dem armenfekel im Nothfälle überlassen.

iZ) IO'
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^Z) Johann Peter / Abrahams söhn, 46.

jähr alt, ein rebmann, vergeltmaget; fein weib
von gutem alter und arbeitsam;hat eine tochter von
erster ehe von i i.jahren,und eine andre von seiner
2ten frau von 1. jähr alters : hat ein wenig land
so feiner tochter zustandig, aber wenig werth ist.

Im Winter z. tK.
24) Carl Heinrich ist 56. jähr alt, vergeltstaget;

feine frau 4«. jähr alt, arbeitfam,ohne
vermögen; hat 4. kinder; einen fohn von 17.
jähren der noch nicht zum h. abendmahl
zugelassen ist; einen von 15. jähren, eine tochter
von 10, und ein fohn von 6. jähren.
Damit die ältern föhne sich in den stand sezen,

znm h. abendmahl zugelassen zu werden,
m sommer 8. im Winter 8. tK. wöchentlich.

ls) Johann Ludwig zo. jähr alt, ein
wenig einfältig, ist ein korbmacher; feine frau
24. jähr alt, ohne mittel;
Die gemeind forgt für ihren mangel insbefonders.
Im sommer 7. ììZ. im winter 7. tK.

l6) Davids witwe, so. jähr alters: z.
kinder in diensten ein fohn von >s>. jähren,
arbeitet in den reden geht aber noch in die
schule. Diese witwe sindet nicht arbeit ihren
unterhalt zu gewinnen; sie hat keine mittel.
Wenn sie keine arbeit sindet, so soll sie sich bey den

vorgefezten anmelden. Mit beding, daß der
söhn sich in den stand feze, diefen Winter zur
«ommunion zugelassen zu werden.

Im winter 7. ^« 17) Io.
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is) Johann Jakob sein weib und s. kinder

zu Düllit; hat seit 6. Wochen eine geschwulst

an dem knie welches ihn ausser stand sezt zu
arbeiten.

Nebst dem beystande / den die gemeind ihm lei¬

stet, haben die Hrn. der Direktion demselben

ZO. florin üb:rsendt.

Wiederholung.

Sommer.

i Joh.Peterunds, weib

2Joh.Jakobs., witwe
z Daniel

4 Jakob Carl
s Peter
6C... witwe
7 Peters witwe
8 Heinrich

s Johan Abraham
10 Olivier
11 Samuel
za. witwe

iz Johan Peter
54 Carl Heinrich

i? Johan Ludwig

is David.. witwe

i? Johan Jakob

Wöchentlicher betrag!

Brodtigeld
ib.io

1K.Z7

Winter.
Brodtigeld
itZ.l4>

i8
i8
6
6
6
z

12
IS

z

z
s
7
7

W.121

zc?

Jährlicher betrag tö.4«i s und geld fl- 4^
Die
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Die freywilligen und mildthätigen beysteuren der
Herrfchaftsherren des orts waren in diesem jähr

in geld fl. 125 - Mifchelk. Paschi.

Der Pfarrherren und
andrer perfvnen - - 41.6. 55; M.6^v.

Beträgt st. 156.6. 55; M.652V.

Die Armendirektion zu Jferten wird dasjenige
beyfchiessen, fo über die gedachten beyfchüsse aus
noch nöthig seyn mag, um die hievor ausgesezten
steuren an die armen auszumachen.

Der Hr. Direktor von diesem bezirke wird vor.
sehuug thun, daß 45- mäße Paschi angekauft werden

um die Mischung mit dem getreide auf dem
bestimmten fusse zu machen.

^
Der Lifraut eines jeden dorfes foll das brodt

für die armen liefern zu i zo. ttZ. brodt von
jeden 8. mässen getreid Bernmaaß: und follte der
lifrant in diefem anfchlage keine zureichende beloh-

nung stnden, weil diefelbe nach der eigenfchaft des

Treldes und des jahrgangs verfchieden feyn kann ;
so foll ihn die gemeind hinlänglich schadlos halten.

Der Hr. Pfarrherr des orts und die vorgefezten

follen diejenigen, denen diefes allmofen zukom-
wen foll, zufammenberufen, und denselben eröf-

nen, unter welchen bedingen ste diefe gutthat
empfangen.

Die einkünfte des armenftkels, die stch auf 82.fl-
5.ß. Z.H.belaufen werdm der ordentlichen v^r-

« 2 waltung
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waltung des gedachten dorfes überlassen, um in
krankheiten und Nothfällen vorfehung zu thun; und

so diefe nicht hinreichend fmd, foll die gemeinde

für das übrige sorgen.

Der fchuldiener foll vvn zeit zu zeit die ausblei-

benden und faumfeligen fchüler dem Hrn. Pfarrherrn

anzeigen. Diejenigen die arbeit nöthig
haben / können den stoff dazu von der Direktion, durch

die Hand ihres Direktoren, nach der hierüber ge»

machten vorfchrist, empfangen.

Die einfammlunq der beyfchüffe foll im laufe

des christmonats gefchchn; und man wird die

Verzeichnisse davon dem Hrn. Direktor» famt der

rechnung der ausgaben der vergangenen fechs monate

einliefern.

Hier ist anzumerken, daß die rechnung, die man

dem Direktor« alle fechs monate liefert, nachher

dem Hrn. Präsidenten eingegeben wird der

ferners die rechnung von der stadt uud den dörfertt

einem buchhalter übergiebt, um eine vollständige

jahrrechnung zu verfertigen, welche alle jähre im
brachmonate in der allgemeinen Versammlung de«

antheilhaber vorgelefen wird.

Die vorgefezten follen den Hrn. Direktor« von

dem tode derer benachrichtigen, die an diefer

Mildthätigkeit antheil gehabt haben, damit die armen-

steuer nach erhenfchenden umständen vermehrt,
vermindert, fortgefezt, oder aufgehoben werde«

könne.

Man bezieht sich in mchrerem auf die ober»

amtlichen Verordnungen und allgemeine vorfchrist.
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oie jedem dorfe übergeben worden / um alle arte«
von Betteleyen, fowohl auf dem lande als an-
derstwo zu unterdrüken, und daß in der erndte
dem auflefeu der ähren, vor der durch die ordnun-
Sen bestimmten zeit, innhalt gethan werde.

DieSommerallmofen fangen mit dem ersten tage
heiimonateS an / und dauren bis an den lezten
christmonats; die für den winter aber, vom erste»
jenner bis an den lezten brachmonats.

Wir haben allen gründ, uns für das künftige
einen beständigen ersolg und immer vortheilhaftere
fruchte, von diefer in ihrer absicht fo nüzlichen, und
tn ihrer einrichtung fo weislich angeordneten
policey zu verfprechen. Die glüklichen Wirkungen
haben die hofnung, fclbst der großmüthigen beför-
drer derfelben, ubertroffen. Es ist aber auch wahr,
daß der eifer aller der perfvnen, von deren
vereinigte« bemühungen der erfolg abhangen follte, des
größte« lobes würdig ist. Die in der that edle
Bereitwilligkeit des Hrn. Landvogts, Hrn. von
Mngins von tNoirp, alles das zu begünstigen,
was znm wohlferm des Volkes in feinem amte
gewichen mag, hat stch bey diefem anlasse befon-
oers hervorgethan. Die Hrn. Direktoren haben
^abey diejenige standhafte gedult ausgeübt, mit
^eren man sich in dergleichen fällen wider die
ersten

fchwierigkeitcn bewafnen mnß. Die Hrn. Pfarrherren

ermüden nicht, bey den vorgefezten der dör-
m den eifer und die dcmtbarkeit zu unterhalten
Welche eine ihren gemeinden fo geradenwegs zuflief-

L z fende
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sendewohlthat verdienet. Sie unterstüzen einerseits

durch ihre ermahnungen die aufmunterungen / die

Hiedurch den guten sttten und der arbeitsamkeit an

die Hand gegeben werden : anderseits aber wachen

sie für die wirklichen dedürfnisse der armen / die

der beyhülfe der Direktion würdig stnd. Wir fugen

unfre wunfche bey / daß diefes beyspiel die ehrwürdigen

Hrn. Pfarrherren / und die ldbl. Magistrats-

Personen in den Municipalstädten und andern

«rtern / aufweke / eine einrichtung nachzuahmen /

die fo verfchiedene gegenstände in stch schließt, und

so viele nüzliche abstchten vereinigt: Und

warum sollten wir diefe Wirkung nicht

verhoffen?
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